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Entscheid Versicherungsgericht, 08.09.2008

Art. 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Féderativen Volksrepublik Jugoslawien liber Sozialversicherung;
Art. 6 Abs. 1 und Art. 36 Abs. 1 IVG. Das Abkommen ist auch auf
Nachfolgestaaten der Foderativen Volksrepublik Jugoslawien anwendbar,
welche mit der Schweiz (hoch) kein Abkommen abgeschlossen haben.
Wiirdigung eines medizinischen Gutachtens, welches den Beginn der
relevanten Arbeitsunfahigkeit der versicherten Person auf die Zeit vor deren
Einreise in die Schweiz datiert (Entscheid des Versicherungsgerichts des
Kantons St. Gallen vom 8. September 2008, IV 2008/39).

Prasidentin Lisbeth Mattle Frei, Versicherungsrichterin Marie Léhrer,

Versicherungsrichter Franz Schlauri; Gerichtsschreiberin Andrea Keller
Entscheid vom 8. September 2008

in Sachen

S.__,
Beschwerdefiihrer,

vertreten durch Sozialamt Gossau, Bahnhofstrasse 25, 9201 Gossau,
gegen

IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,
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betreffend

berufliche Massnahmen und Rente (Versicherungsvoraussetzung)

Sachverhalt:

A.

A.a S.__, ein aus dem Kosovo stammender Roma, reiste am 1999 mit seiner Frau und
finf unmlndigen Kindern in die Schweiz ein. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt. Da ihm
die Ruckkehr in den Kosovo nicht zumutbar war, wurde er vorlaufig aufgenommen
(Ausweis F). Am 28. Méarz 2006 meldete er sich zum Bezug von IV-Leistungen an. Er
fUhrte an, er sei im Kosovo voll arbeitstatig gewesen. Bis Marz 1999 habe er als
Schmied und Schlosser gearbeitet, danach sei er fir drei Monate bei der Polizei tatig
gewesen. Kurz nach der Einreise in die Schweiz hatten seine kdrperlichen
Beschwerden begonnen, anféanglich mit Nieren- und Rickenproblemen. Als
Asylsuchender habe er praktisch keine Chance gehabt, in der Schweiz eine Arbeit zu
finden. Ausserdem habe sich sein Gesundheitszustand seit dem Zuzug nach Gossau
laufend verschlechtert, und er sei immer stérker auf arztliche Hilfe angewiesen

gewesen (IV-act. 1).

A.b Im Bericht vom 21. April 2006 diagnostizierte Dr. med. A.___, Interdisziplinédres
Zentrum flr Schlafmedizin am Kantonsspital St. Gallen (KSSG), schwergradige
obstruktive Schlafapnoe, Panikstdrung mit Agoraphobie im Rahmen einer
posttraumatischen Belastungsstérung, Adipositas, arterielle Hypertonie sowie Diabetes
mellitus Typ Il. Die Gesamtsituation sei komplex und schwierig. Im Vordergrund
stiinden wahrscheinlich psychische Probleme im Rahmen einer reaktiven Depression
und Panikstorung (IV-act. 13). Im Arztbericht vom 1. Juni 2006 verwies Dr. med. B.___,
Psychiatrie und Psychotherapie FMH, auf eine Untersuchung von Dr. med. C.__,
Departement Innere Medizin Psychosomatik am KSSG, vom 16. Marz 2004 sowie auf
einen Austrittsbericht der Psychiatrischen Klinik Wil vom 9. August 2005 betreffend
stationare Aufenthalte vom 13. Juli 2005 bis 27. Juli 2005 sowie vom 31. Juli 2005 bis
9. August 2005. Darin wurden die obigen Diagnosen grundsétzlich bestéatigt. Die

Psychiatrische Klinik Wil diagnostizierte aber statt einer posttraumatischen
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Belastungsstdrung eine mittelgradig depressive Episode ohne somatisches Syndrom
mit akuter Suizidalitdt sowie Probleme in der Beziehung zur Ehepartnerin und
Schwierigkeiten bei der kulturellen Eingewdhnung. Bei Austritt habe keine
Arbeitsfahigkeit bestanden (IV-act. 14-11). Demgegeniiber erachtete der behandelnde
Psychiater die Arbeitsfahigkeit aus psychischen Griinden nicht fur eingeschrankt (IV-
act. 14-2). Im Arztbericht vom 15. Juli 2006 gab der Hausarzt des Versicherten, Dr.
med. D.___, als Diagnosen mit Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit ein schwergradiges
obstruktives Schlafapnoesyndrom (bestehend seit 2003), einen Diabetes mellitus Typ
(bestehend seit 2003) sowie ein panvertebrales Schmerzsyndrom (bestehend seit 2004)
an. Als Diagnosen ohne Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit fihrte er eine reaktive
Depression (bestehend seit 2003) sowie arterielle Hypertonie (bestehend seit 2006) an.
Bezuglich der Arbeitsfahigkeit figte er an, je nach Arbeit sei diese wahrscheinlich zur
Halfte gegeben. Es bestehe heute eine bleibende Einschradnkung von mindestens 20 %
(IV-act. 17-4).

A.c Am 2. Juli 2007 wurde der Versicherte durch die Aerztliches Begutachtungsinstitut
GmbH (nachfolgend: ABI) in Basel polydisziplindr untersucht und begutachtet. Das
ABI-Gutachten vom 5. September 2007 stellte folgende Diagnosen mit Einfluss auf die
Arbeitsfahigkeit: Posttraumatische Belastungsstérung (ICD-10 F43.1), chronische
Lumbalgie, derzeit ohne radikulare Ausfélle (ICD-10 M54.5), chronische
Zervikobrachialgie rechts, derzeit ohne radikulare Ausfélle, (ICD-10 M53.0), medial und
femoropatellar betonte Gonarthrose rechts (ICD-10 M17.1), schwergradiges
obstruktives Schlafapnoesyndrom (ICD-10 G47.3). Als Diagnosen ohne Einfluss auf die
Arbeitsfahigkeit wurden ein metabolisches Syndrom, eine leichte Niereninsuffizienz,
eine grenzwertige mikrozytare Anamie unklarer Aetiologie, kontrollbed(irftig,
rezidivierende gastritische Beschwerden (ICD-10 K29.7), Spreizfuss beidseits (ICD-10
M21.87) sowie Status nach Problemen in der Beziehung zur Ex-Ehefrau (ICD-10 Z63.0)
angegeben. Beziglich der Arbeitsfahigkeit wurde ausgefiihrt, der Versicherte klage
einerseits Uber multiple somatische Beschwerden, andererseits jedoch auch Uber einen
psychischen Beschwerdekomplex. Dieser stehe hinsichtlich objektivierbarer
Einschrankungen im Vordergrund. Aus psychiatrischer Sicht bestehe aufgrund der
posttraumatischen Belastungsstérung eine Einschrankung der Arbeitsféhigkeit von
zumindest 40%, deren Beginn auf die Zeit vor der Einreise in die Schweiz zurlickdatiert

werde. Aus orthopéadischer Sicht bestehe seit Juli 2007 eine 50%ige Arbeitsunfahigkeit
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fur kdrperlich mindestens mittelschwer bis schwer belastende Tatigkeiten; fur
kérperlich leichte bis mittelschwere Tatigkeiten sei der Versicherte dagegen zeitlich und
leistungsmassig uneingeschrankt arbeitsfahig (IV-act. 26-17). Am 4. Oktober 2007 holte
die IV-Stelle unter Verweis auf das ABI-Gutachten eine Stellungnahme des Regionalen
Arztlichen Dienstes der Invalidenversicherung (RAD) betreffend die Arbeitsfahigkeit und
den Eintritt des Gesundheitsschadens ein. Der RAD fuhrte am 17. Oktober 2007 aus,
aus medizinischer Sicht kénne vollumfénglich auf das ABI-Gutachten abgestellt werden
(IV-act. 30).

A.d Mit Vorbescheid vom 22. Oktober 2007 eroffnete die IV-Stelle dem Versicherten,
dass er keinen Anspruch auf berufliche Massnahmen und auf eine Rente habe (IV-act.
34). In seiner Stellungnahme vom 21. November 2007 erklarte der Versicherte, er sei

mit dem Vorbescheid nicht einverstanden (IV-act. 39).
B.

Mit Verfigung vom 3. Dezember 2007 wies die IV-Stelle die Begehren des Versicherten
betreffend berufliche Massnahmen und Rentenleistung ab, da der Beginn der
relevanten Einschrankung der Arbeitsfahigkeit vor dem Datum der Einreise in die
Schweiz liege, weshalb die versicherungsmassigen Voraussetzungen nicht erflllt seien
(IV-act. 44).

C.

C.a Mit Eingabe vom 18. Januar 2008 liess der Versicherte, vertreten durch das
Sozialamt Gossau, Beschwerde gegen diese Verfugung erheben und beantragen, es
sei ihm ab 1. Januar 2004 eine IV-Rente zuzusprechen. Zur Begriindung fuhrte er im
Wesentlichen an, er habe in der Schweiz aus auslanderrechtlichen Griinden keine
Arbeit finden kdnnen. Seit dem Jahr 2002 seien verstéarkt familidre Probleme
aufgetreten. Gemass Dr. D.___ sei der gesundheitliche Zustand von 2000 bis 2004
besser gewesen, so dass er in einer angepassten Tatigkeit arbeitsfahig gewesen ware
wie andere gleichaltrige Personen. Sein gesundheitliche Zustand habe sich erst
anfangs Juli 2004 soweit verschlechtert, dass die Arbeitsfahigkeit eingeschrankt

gewesen bzw. er arbeitsunfahig gewesen sei. Dr. B.___ habe festgestellt, dass seine
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psychischen Beeintrachtigungen bzw. die diesbezlglichen Beschwerden nicht derart
schwerwiegend gewesen seien, dass sie seine Leistungsfahigkeit ins Gewicht fallend

einschréanken wirden (act. G 1).

C.bAm 22. Februar 2008 liess der Beschwerdeflihrer ein Gesuch um unentgeltliche
Prozessfuhrung stellen (act. G 4). Dieses hiess die Prasidentin der ersten Abteilung des

Versicherungsgerichts am 25. Méarz 2008 gut (act. G 6).

C.c Mit Beschwerdeantwort vom 19. Marz 2008 beantragt die Beschwerdegegnerin die
Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdefihrer habe nur Anspruch auf eine
ordentliche Invalidenrente, wenn er in der Schweiz Wohnsitz und unmittelbar vor Eintritt
der Invaliditat wéhrend mindestens eines vollen Jahres Beitrage an die schweizerische
Versicherung entrichtet habe. Dem ABI-Gutachten sei zu entnehmen, dass der
Beschwerdeflihrer einerseits Uber multiple somatische Beschwerden, andererseits
jedoch auch Uber einen psychischen Beschwerdekomplex klage. Letzterer stehe
hinsichtlich objektivierbarer Einschrankung im Vordergrund. Aus psychiatrischer Sicht
musse dessen Beginn konsequenterweise auf die Zeit vor der Einreise in die Schweiz
zurtickdatiert werden. Diese Schlussfolgerungen des ABI-Gutachtens leuchteten in der
Beurteilung der medizinischen Zusammenhénge ein. Die ABI habe sich mit den
divergierenden Beurteilungen der behandelnden Arzte auseinandergesetzt und ihre
abweichende Auffassung Uberzeugend begriindet. Bei den vom Beschwerdeflihrer
erwahnten Eheproblemen und Problemen beruflicher Art handle es sich hauptsachlich
um psychosoziale und soziokulturelle Faktoren, die keinen invalidisierenden
Gesundheitsschaden zu begriinden vermdchten. Der Ehekonflikt sei vom ABI-

Psychiater denn auch zu Recht als IV-fremder Faktor bezeichnet worden (act. G 5).

C.d In der Replik vom 29. April 2008 lasst der Beschwerdefiihrer an seinem Antrag
festhalten (act. G 8).

C.e In der Duplik vom 22. Mai 2008 halt die Beschwerdegegnerin an inrem Antrag fest
(act. G 10).

Erwédgungen:
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Streitig und zu prifen ist, ob der Beschwerdeflhrer die Voraussetzungen fur eine
Invalidenrente erfillt, insbesondere, zu welchem Zeitpunkt die leistungsspezifische

Invaliditat in Bezug auf eine Rente eingetreten ist.

2.1 Am 1. Januar 2008 sind mit der 5. IVG-Revision verschiedene Anderungen des
Bundesgesetzes Uber die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) in Kraft getreten. Weil
in zeitlicher Hinsicht grundsétzlich diejenigen Rechtssatze massgebend sind, die bei
der Erflllung des zu Rechtsfolgen filhrenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V
215 E. 3.1.1, Urteil 8C_589/2007 vom 14. April 2008, E. 3), sind die bis zum 31.

Dezember 2007 geltenden materiellen Bestimmungen anzuwenden.

2.2 Der Beschwerdefihrer ist Staatsangehdriger der Republik Serbien. Da er kein
anerkannter Fllchtling ist, gelangt deshalb unbestrittenermassen das Abkommen
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Féderativen Volksrepublik
Jugoslawien Uber Sozialversicherung vom 8. Juni 1962 (nachfolgend: Abkommen; SR
0.831.109.818.1) zur Anwendung. Nach Art. 2 des Abkommens sind die
schweizerischen und jugoslawischen Staatsangehdérigen in den Rechten und Pflichten
aus unter anderem der Invalidenversicherung einander gleichgestellt, soweit im
Abkommen und seinem Schlussprotokoll nichts Abweichendes bestimmt ist. Dieses
Abkommen ist weiterhin guiltig (BGE 119 V 98) und auch auf Angehdrige von
Nachfolgestaaten der Fdderativen Volksrepublik Jugoslawien wie Serbien-Montenegro
anwendbar, welche mit der Schweiz (noch) kein Abkommen abgeschlossen haben
(Bundesgerichtsentscheid | 275/02 vom 18. Mérz 2005 E. 2). Hinsichtlich des
Anspruches auf eine ordentliche Invalidenrente gelten fir jugoslawische
Staatsangehdrige die selben Bestimmungen wie fir schweizerische Staatsangehorige,
da das Abkommen diesbezliglich keine Abweichungen enthalt (vgl. Art. 8 lit. c in

Verbindung mit Art. 7 lit. a des Abkommens).

2.3 Art. 6 Abs. 1 Satz 1 IVG, in der bis 31. Dezember 2000 guiltig gewesenen Fassung,
sah vor, dass Anspruch auf Leistungen geméss den nachstehenden Bestimmungen
alle bei Eintritt der Invaliditat versicherten Schweizer Bilrger, Auslander und

Staatenlosen haben. Nach dem Dahinfallen der allgemeinen IV-rechtlichen
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Versicherungsklausel per 1. Januar 2001 schreibt Art. 6 Abs. 1 IVG fiir den Bezug von
Leistungen der Invalidenversicherung grundsétzlich nicht mehr vor, dass die
versicherten Personen bei Eintritt der risikospezifischen Invaliditat der
Invalidenversicherung unterstanden haben muissen. Vielmehr genligt es, wenn die
invalide Person im Zeitpunkt der Leistungszusprechung versichert ist. Fir einen
Anspruch auf eine Invalidenrente muss die betreffende Person bei Eintritt der Invaliditat
wéahrend mindestens eines vollen Jahres Beitrage geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG).
Sofern sie jedoch bei ihrer erstmaligen Einreise in die Schweiz bereits zu 40% invalid
ist, ist der rentenspezifische Versicherungsfall eingetreten, bevor die
Anspruchsvoraussetzungen erflllt sein konnten (Urteil des Bundesgerichts | 76/05 vom
30. Mai 2006).

2.4 Um den Invaliditdtsgrad bemessen zu kdnnen, ist die Verwaltung und im
Beschwerdefall das Gericht auf Unterlagen angewiesen, die arztliche und
gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfligung zu stellen haben. Aufgabe des
Arztes oder der Arztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung
zu nehmen, in welchem Umfang und beztiglich welcher Tatigkeiten die versicherte
Person arbeitsunfahig ist (BGE 125V 261 E. 4). Das Gericht hat den Sachverhalt von
Amtes wegen festzustellen und demnach zu prifen, ob die vorliegenden Beweismittel
eine zuverlassige Beurteilung des strittigen Leistungsanspruches gestatten.
Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichts ist entscheidend, ob der Bericht flir
die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die
geklagten Beschwerden berticksichtigt, in Kenntnis der Vorakten abgegeben worden
ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhénge und in der Beurteilung der
medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten
begriindet sind (BGE 125 V 352 E. 3a). Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt der
Umstand allein, dass eine arztliche Stellungnahme von einer Partei eingeholt und in das
Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 E. 2a
in fine, BGE 122 V 161 E. 1¢).

3.1 Die Beschwerdegegnerin hat das Begehren des Beschwerdeflhrers um eine

Invalidenrente mit der Begriindung abgewiesen, der Beginn der relevanten
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Arbeitsunfahigkeit liege vor dem Datum seiner Einreise in die Schweiz, weshalb er die
versicherungsmassigen Voraussetzungen nicht erfiille. Seine psychischen
Beschwerden seien aufgrund der Abklarungen, insbesondere des umfassenden ABI-
Gutachtens, zweifelsfrei auf die Kriegserlebnisse zuriickzuflihren. Es lagen keinerlei
Beweise vor, welche eine volle Arbeitsfahigkeit direkt nach der Einreise bestétigten (vgl.
IV-act. 44). An dieser Begriindung hélt die Beschwerdegegnerin auch im Rahmen ihrer

Beschwerdeantwort fest (act. G 5).

3.2 Der Beschwerdefiihrer lasst demgegeniber geltend machen, er habe in der
Schweiz aus ausléanderrechtlichen Griinden keine Arbeit finden kénnen. Seit dem Jahr
2002 seien verstarkt familiare Probleme aufgetaucht. Im ABI-Gutachten werde
angeflhrt, dass beim Beschwerdefuhrer aufgrund der posttraumatischen
Belastungsstorung eine Einschréankung der Arbeitsféhigkeit von zumindest 40%
bestehe. Diese Beeintrdchtigung habe jedoch nicht schon vor 2004 bestanden,
sondern sei eben gerade erst in der Schweiz entstanden und bei der Abklarung
festgestellt worden. Es werde im Entscheid der Beschwerdegegnerin allerdings fast
vollstandig auf seine eigenen Aussagen abgestellt; dabei seien die Feststellungen der
Fachleute entscheidend. Es sei davon auszugehen, dass seine Schilderungen, die
Krankheit daure schon seit 1999 an, reine Schutzbehauptungen gewesen seien, um
sicher in der Schweiz bleiben zu kénnen. Allenfalls habe sich die Krankheitsgeschichte
fur ihn subjektiv so abgespielt. Die erheblichen Einschrankungen in der Arbeitsfahigkeit
seien nach Auskunft des Hausarztes erst nach der Einreise in die Schweiz aufgetreten

und héatten sich erst anfangs Juli 2004 verstarkt (act. G 1).
3.3

3.3.1 Obwohl der Beschwerdeflihrer geméass Angaben im Anmeldeformular bereits seit
Februar 2000 unter diversen Beschwerden (Nieren- und Rickenleiden, Diabetes,
Schlafapnoe, psychische Probleme, Herz- und Lungenprobleme, Ubergewicht) litt,
meldete er sich erst Ende Mérz 2006 bei der IV an (IV-act. 1). Die in der Folge
eingeholten arztlichen Berichte dussern sich nicht sehr prazise zu Beginn und Ausmass
einer allfélligen Arbeitsunféhigkeit des Beschwerdeflhrers. So fihrte Dr. A.___am 21.
April 2006 aus, eine behandelte Schlafapnoe bedeute keine Einschrankung der

Arbeitsfahigkeit. Die Gesamtsituation sei jedoch komplex und schwierig. Im
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Vordergrund stiinden wahrscheinlich doch psychische Probleme (IV-act. 13-4). Im
Bericht der Psychiatrischen Klinik Wil vom 9. August 2005 wurde festgehalten, die
Arbeitsfahigkeit des Beschwerdeflihrers bei Austritt am 9. August 2005 betrage 0% (IV-
act. 14-11). Schliesslich flhrte Dr. D.____am 15. Juli 2006 aus, die Arbeitsfahigkeit des
Beschwerdeflhrers betrage, je nach Arbeit, wahrscheinlich "halbe Zeit mit voller
Leistung". Heute bestehe eine bleibende Einschrankung von mindestens 20% (IV-act.
17-4). Dr. B.___ erachtete den psychischen Zustand des Beschwerdeflhrers bzw. die
diesbezliglichen Beschwerden am 1. Juni 2006 als nicht derart schwerwiegend, dass

sie seine Leistungsfahigkeit ins Gewicht fallend beschréanken wirden (IV-act. 14-2).

3.3.2 Das in der Folge eingeholte ABI-Gutachten vom 5. September 2007 erging in
Kenntnis dieser und weiterer &rztlichen Beurteilungen und gelangte zu folgenden
Ergebnissen: Bei der Begutachtung am 2. Juli 2007 habe der Beschwerdeflhrer
beklagt, dass es ihm gar nicht gut gehe. Er sei nervés und habe Schmerzen tberall, vor
allem im Ricken sowie im Kopf und in beiden Beinen. Die ganze Symptomatik habe
kurz nach der Einreise in die Schweiz angefangen. Schon wéhrend seiner Tatigkeit als
Polizist im Kosovo zur Kriegszeit hatte er unter Angst gelitten. Unter dem Titel
psychopathologische Befunde wird ausgeflhrt, inhaltlich komme der
Beschwerdeflhrer immer wieder auf die Kriegserlebnisse zu sprechen. Er habe
insbesondere unter Angstzustanden, Depressionen und Halluzinationen gelitten. Noch
heute leide er unter den typischen Flashbacks, also visualisierten Erinnerungen, an die
Erlebnisse im Wald von Kosovo. Zusatzlich bestehe aber auch eine halluzinatorische
Symptomatik, welche Uber die Flashbacks hinausgehe und eine Neuproduktion
darstelle. Es kdnne bei ihm eine schwere posttraumatische Belastungsstérung
diagnostiziert werden. Diese zeichne sich durch Angstzustande, Depressionen mit
Suizidanwandlungen, Flashbacks, eine emotionale Stumpfheit und durch optische
Halluzinationen aus. Aus psychiatrischer Sicht bestehe aufgrund der posttraumatischen
Belastungsstérung eine Einschrénkung der Arbeitsfahigkeit von zumindest 40%. In
orthopadischer Hinsicht beklage der Beschwerdeflihrer seit mehreren Jahren spontan
aufgetretene, seither nicht zunehmende Beschwerden an der lumbalen und zervikalen
Wirbelsdule sowie an beiden Beinen. Die Einnahme von Analgetika sowie die
allwéchentlich durchgefiihrten physiotherapeutischen und chiropraktischen
Behandlungen fihrten zu keiner Verbesserung. Das Gangbild sei mitsamt der gepriften

Varianten unaufféllig. Im Bereich der Wirbelséule bestehe eine praktisch freie
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Beweglichkeit; lediglich die Lateralflexion der Wirbelsaule sei etwas vermindert. Am
rechten Kniegelenk bestehe eine Ergussbildung und, wie auf der Gegenseite, eine
deutliche femoropatellare Krepitation. Auf neurologischer Ebene zeigten sich keine
Hinweise fir das Vorliegen einer Pathologie im Bereich des peripheren Nervensystems.
Auf radiologischer Ebene zeigten sich an der Lendenwirbelsdule sowie am rechten
Kniegelenk deutliche degenerative Veranderungen. Die vom Beschwerdefiihrer
geschilderten Beschwerden liessen sich teilweise durch die objektivierbaren Befunde
begriinden. Mit Sicherheit bestehe in diesen Bereichen eine verminderte
Belastungsfahigkeit. Nicht geklart bleibe aber die Tatsache, dass es trotz kérperlich
weitgehender Schonung wéhrend der letzten Jahre nicht zu einer deutlichen
Schmerzreduktion gekommen sei. Aus rein orthopéadischer Sicht bestehe fir die als
angestammt anzusehende Tatigkeit als Schmied und Schlosser eine Arbeitsfahigkeit
von 50% bei ganztdgigem Pensum. Fir kdrperlich leichte bis mittelschwere Tatigkeiten
bestehe dagegen eine zeitlich und leistungsmassig uneingeschrankte Arbeitsfahigkeit
(IV-act. 26).

3.3.3 Bezuglich des Beginns der Arbeitsunféhigkeit ist dem ABI-Gutachten zu
enthehmen, dass es schwierig sei, retrospektiv eine Einschrankung der Arbeitsfahigkeit
festzulegen, da der Beschwerdeflihrer in der Schweiz ab 1999 nicht erwerbstatig
gewesen sei, weshalb kein Arbeitsunféhigkeitszeugnis ausgestellt worden sei und er
sich erst im Jahr 2006 bei der IV angemeldet habe. Dementsprechend kénne die
festgelegte Arbeitsfahigkeit bzw. Arbeitsunfahigkeit von 50% fir mindestens
mittelschwer bis schwer belastende Tatigkeiten ab Juli 2007 bestéatigt werden. Fir die
Einschrankung von 40% aus psychiatrischer Sicht miUsse jedoch konsequenterweise,
da die Diagnose posttraumatische Belastungsstérung gestellt und als wegweisend
einschrankend beurteilt werde, der Beginn auf die Zeit vor der Einreise in die Schweiz
zurUckdatiert werden, da die kompromittierenden Ereignisse sich ja vor der Einreise

und mitunter als Grund fir diese ereignet hatten (IV-act. 26-17 f.).

3.3.4 Am 17. Oktober 2007 nahm der RAD Stellung zum ABI-Gutachten und fUhrte aus,
daraus gehe nachvollziehbar hervor, dass der Beschwerdeflihrer im Wesentlichen aus
psychiatrischen Grinden in der Arbeitsfahigkeit eingeschrankt sei. Die bisherige
vielfaltige psychische Symptomatik werde nun im Wesentlichen unter der Diagnose der

posttraumatischen Belastungsstérung zusammengefasst bzw. erklart. Die Ursache der
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posttraumatischen Belastungsstérung sei zweifellos mit den Kriegserlebnissen des
Beschwerdeflhrers begriindet. Somit liege der Beginn der schwerwiegenden
psychischen Erkrankung nachvollziehbar vor dem Datum der Einreise in die Schweiz.
FUr eine vollumfangliche Arbeitsfahigkeit nach der Einreise, die dem widersprechen
wulrde, gebe es aus medizinischer Sicht keine Anhaltspunkte. Demnach kénne aus
medizinischer Sicht vollumfénglich auf das ABI-Gutachten abgestellt werden (IV-act.
30).

3.4 Die medizinische Beurteilung des aktuellen Gesundheitszustandes des
Beschwerdeflhrers im ABI-Gutachten erscheint schlissig. So ist denn auch
unbestritten, dass der Beschwerdeflhrer im Zeitpunkt der Begutachtung hinsichtlich
einer adaptierten Tatigkeit zu 40% arbeitsunfahig war. Streitig ist jedoch, in welchem
Ausmass der Gesundheitszustand des Beschwerdeflhrers zum Zeitpunkt seiner
Einreise in die Schweiz bereits eingeschréankt war bzw. ob damals bereits eine
Arbeitsunfahigkeit von mindestens 40% bestand. Echtzeitliche Arztberichte, welche die
Klarung dieser Frage ermoglichen kdnnten, lagen den ABI-Gutachtern nicht vor. Dies
wére jedoch mdglich gewesen, ist doch der Beschwerdeflhrer bereits seit dem Jahr
2000 bei seinem Hausarzt in Behandlung (vgl. IV-act. 17-2). Die Begutachtung durch
die ABI erfolgte am 2. Juli 2007, also mehr als sieben Jahre nach der Einreise in die
Schweiz. In diesem Zusammenhang gestehen die Gutachter denn auch ein, dass es
schwierig sei, den Beginn der Arbeitsunfahigkeit retrospektiv festzulegen. Sie
begriinden ihre Auffassung, wonach der Beschwerdefiihrer bereits bei der Einreise
arbeitsunfahig gewesen sei, einzig damit, dass die posttraumatische
Belastungsstérung durch den Krieg, und somit vor der Einreise in die Schweiz,
verursacht worden sei. Auch wenn dies zutreffen sollte, darf von einer Diagnose nicht
ohne weiteres auf eine Arbeitsunfahigkeit geschlossen werden. Das Bundesgericht hat
in diesem Zusammenhang ausgefihrt, dass die Behandelbarkeit einer psychischen
Stérung, fur sich allein betrachtet, nichts Uber deren invalidisierenden Charakter
aussage. Fur die Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente im Besonderen sei
immer und einzig vorausgesetzt, dass wahrend eines Jahres (ohne wesentlichen
Unterbruch) eine mindestens 40%ige Arbeitsunfahigkeit bestanden habe und eine
anspruchsbegrindende Erwerbunféhigkeit weiterhin bestehe. Dies bedeute
keineswegs, dass eine fachérztlich festgestellte psychische Krankheit ohne weiteres

gleichbedeutend mit dem Vorliegen einer Invaliditat sei. Es misse in jedem Einzelfall
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eine Beeintrachtigung der Erwerbsfahigkeit unabhangig von der Diagnose und
grundsétzlich unbesehen der Atiologie ausgewiesen und in ihrem Ausmass bestimmt
sein. Entscheidend sei die nach einem weit gehend objektivierten Massstab zu
erfolgende Beurteilung, ob und inwiefern dem Versicherten trotz seines Leidens die
Verwertung seiner Restarbeitsfahigkeit auf dem ihm nach seinen Fahigkeiten offen
stehenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch sozial-praktisch zumutbar und fir die
Gesellschaft tragbar sei (BGE 127 V 298 E. 4c, m.w.H.). Das ABI-Gutachten stellt die
Diagnose posttraumatische Belastungsstérung und schliesst allein daraus, auf sieben
Jahre zurtck, auf eine Arbeitsunfahigkeit von durchgehend 40%. Nach dem Gesagten
vermag dieser Schluss nicht zu Gberzeugen. Die Frage nach dem Eintritt der relevanten
Arbeitsunfahigkeit kann nur unter Zuhilfenahme echtzeitlicher Akten beurteilt werden.
Es ist daher unumganglich, dass der Haus-arzt des Beschwerdeflihrers, der ihn schon
seit dem Jahr 2000 behandelt, zum Eintritt der Arbeitsunféhigkeit aus psychischen
Grunden detailliert befragt und zur Edition der gesamten Krankengeschichte
aufgefordert wird. Gegebenenfalls sind weitere Arzte, die den Beschwerdefiihrer in der
fraglichen Zeit behandelt oder beurteilt haben, zu befragen. Zur Vornahme dieser

Abklarungen ist die Sache an die Beschwerdegegnerin zurlickzuweisen.

4.1 Im Sinne der vorstehenden Erwagungen ist die Beschwerde teilweise
gutzuheissen, die angefochtene Verfigung vom 3. Dezember 2007 aufzuheben und die
Sache zur weiteren Abklarung und neuen Verfiigung an die Beschwerdegegnerin

zurickzuweisen.

4.2 Die Ruckweisung zur weiteren Sachverhaltsabklarung ist nach der
hdchstrichterlichen Rechtsprechung als vollumféangliches Obsiegen des
Beschwerdeflhrers zu betrachten (BGE 132 V 215 E. 6). Die Gerichtsgebuhr ist daher
der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Die GerichtsgebUhr betragt zwischen Fr. 200.--
und Fr. 1'000.-- und bemisst sich nach dem Verfahrensaufwand (Art. 69 Abs. 1°S [VG).

Im vorliegenden Fall erscheint eine Gerichtsgebihr von Fr. 600.-- als gerechtfertigt.
Demgemaéss hat das Versicherungsgericht
im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53 GerG
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entschieden:

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird die Verfigung vom 3. Dezember
2007 aufgehoben und die Sache wird zur weiteren Abklarung und zur neuen Verfigung

im Sinne der Erwagungen an die Beschwerdegegnerin zurlickgewiesen.

2. Die Beschwerdegegnerin bezahlt eine Gerichtsgebuhr von Fr. 600.--.

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 13/13



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 08.09.2008
	Art. 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung; Art. 6 Abs. 1 und Art. 36 Abs. 1 IVG. Das Abkommen ist auch auf Nachfolgestaaten der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien anwendbar, welche mit der Schweiz (noch) kein Abkommen abgeschlossen haben. Würdigung eines medizinischen Gutachtens, welches den Beginn der relevanten Arbeitsunfähigkeit der versicherten Person auf die Zeit vor deren Einreise in die Schweiz datiert (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. September 2008, IV 2008/39).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2025-07-19T15:25:51+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



